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Der Bund schätzt den finanziellen Aufwand für 
die Sanierung der Altlasten gesamt schweizerisch 
auf rund fünf Milliarden Franken. Diese Kosten 
sollen jenen Personen / Unternehmen auferlegt 
werden, welche sie zu verantworten haben.

Mit neuen Gesetzesbestimmungen soll den 
Kantonen konsequenter ermöglicht werden, die 
Kosten einer Altlastensanierung gemäss dem 
Verursacherprinzip zu überbinden. Zu diesem Zweck 
trat per 1. November 2013 eine Pflicht zur 
Sicherstellung von Kosten für belastete Standorte 
in Kraft. Zusätzlich gilt ab dem 1. Juli 2014 eine 
Bewilligungspflicht für den Verkauf von belasteten 
Standorten.
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Sicherstellung 

Seit dem 1. November 2013 können 
die Behörden vom Verursacher ver - 
langen, die Deckung seines vor aus- 
sichtlichen Anteils an den Kosten 
für Untersuchung, Überwachung 
und Sanierung in geeigneter Form 
sicherzustellen, wenn von einem 
belasteten Standort schädliche oder 
lästige Einwirkungen zu erwarten 
sind. Zu beachten ist, dass ein 
Kataster eintrag des Standorts nicht 
automatisch zu einer Sicherstellung-
pflicht führt, andererseits kann aber 
auch für einen Standort Sicherheit 
verlangt werden, welcher nicht  
im Kataster verzeichnet ist. Die 
Behörden können nicht nur den 
Grund stückseigentümer, sondern 
jeden Verursacher, wie z. B. den 
Mieter oder Pächter in die Pflicht 
nehmen.

Leistet der Verursacher die Sicher-
stellung nicht, kann der Grund-
stückseigentümer von den Behörden 
in seiner Verfügungsmacht über  
das Grundstück empfindlich ein-
geschränkt werden, da die Be-
willigung für die Übertragung unter 
Umständen von der Leistung des 
Kostenvorschusses abhängig ge - 
macht werden kann (Art. 32dbis 

Abs. 3 lit. b USG, siehe Gesetzes-
text im Kasten).
Das Gesetz schreibt nicht vor, in 
welcher Form die Sicherstellung  
zu leisten ist. Zu denken wäre hierbei 
etwa an eine Verpfändung, eine 
Hinterlegung, an Bankgarantien 
oder eine Versicherung. Es ist zu 
erwarten, dass sich in den Kantonen 
unterschiedliche Praxen entwickeln 
werden. Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, dass – soweit keine 

Anzeichen auf Zahlungsunfähigkeit 
des Ver ursachers bestehen – 
Sicherstellungen aufgrund des 
administrativen Auf wands nur 
zurück haltend angeordnet werden.

Bewilligung für die Über-
tragung eines eingetragenen 
Grundstücks

Ab dem 1. Juli 2014 bedarf die 
Veräusserung oder Teilung eines 
belasteten Standortes der be-
hördlichen Bewilligung. Mit dieser 
Bestimmung möchte der Gesetz-
geber verhindern, dass ein Eigen-
tümer sein belastetes Grundstück 
an einen finanzschwachen Dritten 
überträgt, um seiner Inanspruch-
nahme zu entgehen. Der Bund hat 
auch ein ureigenes Inte resse an 
einer besseren Ab sicherung durch 
das Be willigungs verfahren, da er 
sich mit 40 % an den Ausfallkosten 
der Kantone zu beteiligen hat.

Anmerkung des Kataster-
eintrags im Grundbuch

Der per 1. Juli 2014 in Kraft tre  ten-
de Art. 32dbis Abs. 4 USG sieht  
vor, dass die Kantone den Eintrag  
eines Grundstücks im Kataster der 
be lasteten Standorte zusätzlich  
im Grundbuch an  merken lassen 
können. Jedoch ist es fraglich, ob 
diejenigen Kantone, in welchen der 
– öffent lich einsehbare – Kataster 
der belasteten Standorte schon sehr 
weit gediehen ist, davon Gebrauch 
machen werden. Es ist somit weiter- 
hin erforderlich, die Aus kunft aus 
den von den Kantonen geführten 
Katastern der be lasteten Standorte 
einzuholen.
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Was bedeutet die Bewilli- 
gungs pflicht in der Praxis? 

Voraussetzung für Grund buch
eintrag: Die Eigentums über tra gung 
bezüglich eines belasteten Standortes  
im Grundbuch kann erst voll  zogen 
werden, wenn die re chts  kräftige 
be hördliche Be  wil ligung vorliegt. 

Bewilligungsgründe: Ein An spruch 
auf Bewilligung ist re gel  mässig dort 
gegeben, wo ein Standort zwar als 
belastet klas sifiziert worden ist, aber 
keine altlasten recht lichen Mass nah-
men (z. B. Unter  such ungs-, Über-
wach ungs- oder Sanierungs mass-
nahmen) an  geordnet wurden. Die 
Be  wil ligungserteilung kann eben-
falls beansprucht werden, wenn  

die Kosten für die zu er war ten den 
Sanierungs mass nahmen bereits im 
Sinne von Art. 32dbis Abs. 1 und 
2 USG sichergestellt wurden. Ein 
überwiegendes öffentliches Interes se 
lässt einen Be wil li gungs an spruch 
sodann un  geachtet allfälliger Sicher - 
heitsleistungen entstehen. 

Zuständigkeit: Während ge wisse 
Kantone die Bewillig ung s erteilung 
vor aussichtlich dem jeweils zustän-
digen De  partement überlassen 
werden, überlegt man sich an dern-
orts bei einfacher Sachlage die 
Bewilligungs kompetenz den Nota - 
ren – die anlässlich der öffent lichen 
Beurkundung ohnehin bei zuziehen 
sind – einzu räumen. 

Zeitlicher Aspekt: Die Be  wil li gung 
ergeht in Form einer Ver fügung, 
welche in der Regel eine 30tägige 
Rechtsmittelfrist vor   sieht. Rechts-
kräftig wird die Be willigung erst, 
wenn diese Rechts  mittelfrist ver- 
strichen ist.  

Empfehlung: Da momentan noch 
verschiedene Unklar hei ten be stehen, 
sind die Parteien eines Grund stück-
kaufs, der ab Juli 2014 voll zogen 
werden soll, gut beraten, bereits 
vor der Beurkundung des Kaufver-
trages genügend Zeit ein zu planen, 
um das Vorgehen mit der zuständigen 
Be hörde zu eruieren. Da durch lassen 
sich Ver zögerungen vermeiden. 

Praxis 

Der neue Art. 32dbis des Umweltschutzgesetzes (USG) 

Art. 32dbis Sicherstellung der Kostendeckung

1. Die Behörde kann vom Verursacher verlangen, die Deckung seines 
voraussichtlichen Anteils an den Kosten für Untersuchung, Über-
wachung und Sanierung in geeigneter Form sicherzustellen, wenn 
von einem belasteten Standort schädliche oder lästige Einwirkungen 
zu erwarten sind.

2. Die Höhe der Sicherstellung wird insbesondere unter Berück sich-
tigung der Ausdehnung sowie der Art und Intensität der Belastung 
festgelegt. Sie wird angepasst, wenn dies auf Grund eines verbes-
serten Kenntnisstands gerechtfertigt ist.

3. Die Veräusserung oder die Teilung eines Grundstücks, auf dem sich 
ein im Kataster der belasteten Standorte eingetragener Standort 
befindet, bedarf der Bewilligung der Behörde. Die Be willigung wird 
erteilt, wenn:
a. vom Standort keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu 

erwarten sind;
b. die Kostendeckung für die zu erwartenden Massnahmen sicher-

gestellt ist; oder 
c. ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Veräusserung 

oder an der Teilung besteht.
4. Die kantonale Behörde kann im Grundbuch auf dem betroffenen 

Grundstück die Eintragung im Kataster anmerken lassen.
 
Hinweis: Die Absätze 1 und 2 sind heute geltendes Recht, die Absätze 3 und 4 treten per 1. Juli 
2014 in Kraft
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Kontakt 

Dr. Sibylle Schnyder, LL.M. 
Fachanwältin SAV  
Bau- und Immobilienrecht
E sibylle.schnyder@cms-vep.com

Dr. Stefan Gerster, LL.M.
Fachanwalt SAV  
Bau- und Immobilienrecht, MRICS
E stefan.gerster@cms-vep.com

CMS von Erlach Poncet AG
Dreikönigstrasse 7 
Postfach 2991 
8022 Zürich 
T +41 44 285 11 11
F +41 44 285 11 22

www.cmsvep.com
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